
Reisebedingungen

1. Abschluss des Reisevertrages/Leistungen
1.1. Mit der Reiseanmeldung – mündlich, telefonisch, 
schriftlich (Post, Fax) oder auf elektronischem Wege 
(Internet, Email) - bietet der Kunde Boundless – J.-M. 
Paris (nachfolgend auch Reiseveranstalter genannt) den 
Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. 

1.2. Der Reisevertrag kommt mit dem Zugang der 
Annahmeerklärung des Reiseveranstalters zustande. 
Die Annahmeerklärung bedarf keiner bestimmten 
Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird 
der Reiseveranstalter dem Kunden eine schriftliche Rei-
sebestätigung übermitteln.

1.3. Der Kunde hat für alle Vertragsverpfl ichtungen 
von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, 
wie für seine eigenen einzustehen, sofern er diese Ver-
pfl ichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklä-
rung übernommen hat.

1.4. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt 
der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Rei-
severanstalters vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen 
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebots zustande, wenn der Reisende 
innerhalb der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die 
Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder schlüs-
siges Verhalten, z. B. Leistung der (An-) Zahlung oder 
Reiseantritt, erklärt.

2. Bezahlung / Reisedokumente
2.1. Zahlungen auf den Reisepreis vor der Reise dürfen 
nur gegen Aushändigung des Sicherungsscheines im 
Sinne von § 651 Abs. 3 BGB erfolgen. Durch den Siche-
rungsschein sind sämtliche Kundengelder nach § 651k 
BGB gegen Insolvenz abgesichert. Nach Vertragsabschluss 
wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine 
Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises fällig, die 
innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rechnung/Rei-
sebestätigung zu zahlen ist. Die Restzahlung wird 21 Tage 
vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein über-
geben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 7.1. 
genannten Grund abgesagt werden kann. (Bitte beden-
ken Sie dass eine Überweisung mehrere Tage dauern 
kann).

2.2. Gebühren für Umbuchungen, Stornierungen 
sowie Versicherungsprämien sind sofort fällig.

2.3. Die Reiseunterlagen werden nach Erhalt der Rest-
zahlung ca. 2 Wochen vor Reisebeginn versandt.

3. Leistungen, Preisänderung vor Vertragsschluss
Umfang und Art der vom Reiseveranstalter vertraglich 
geschuldeten Leistungen ergeben sich aus der Leistungs-
beschreibung des Reiseveranstalters in dem zur betref-
fenden Reise gehörigen Prospekt bzw. der konkreten 
Reiseausschreibung in Verbindung mit der individuellen 
Buchungsbestätigung. Die im Prospekt genannten Reise-
preise sind bindend. Der Reiseveranstalter kann jedoch 
vor Vertragsschluss vom Prospekt abweichende Ände-
rungen der Reisepreise erklären und behält sich vor, 
vor Vertragsabschluss eine Änderung des Reisepreises 
aufgrund einer Erhöhung der Beförderungskosten, der 
Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder 
Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröf-
fentlichung des Prospektes zu erklären. Ebenso behält er 
sich vor, den Reisepreis vor Vertragsschluss anzupassen, 
wenn die vom Kunden gewünschte oder im Prospekt 
ausgeschriebene Pauschalreise nur durch den Einkauf 
zusätzlicher Kontingente nach Veröffentlichung des Pro-
spektes verfügbar ist. Der Kunde ist vor der Buchung auf 
die erklärten Änderungen rechtzeitig hinzuweisen. 

Wird auf Wunsch des Kunden ein individueller Rei-
seablauf zusammengestellt, so ergibt sich die Leistungs-
verpfl ichtung des Reiseveranstalters ausschließlich aus 
dem entsprechenden konkreten Angebot an den Kun-
den in Verbindung mit der jeweiligen Buchungsbestä-
tigung.

4. Leistungs- und Preisänderungen nach 
Vertragsschluss
Leistungsänderungen: Nach Vertragsschluss not-
wendig werdende Änderungen wesentlicher Reise-
leistungen, die vom Reiseveranstalter nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind nur 
gestattet, soweit die Änderungen nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. Der Reiseveranstalter ist verpfl ichtet, 
den Kunden über wesentliche Leistungsänderungen 
unverzüglich nach Kenntnis vom Änderungsgrund zu 
informieren.

Preisanpassungen: Preisänderungen sind nach 
Abschluss des Reisevertrages lediglich im Falle der 
auch tatsächlich nachträglich eingetretenen und bei 
Abschluss nicht vorhersehbaren Erhöhung der Beförde-
rungskosten oder Abgaben für bestimmte Leistungen, 
wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Ände-
rung der für die betreffenden Reise geltenden Wech-
selkurse in dem Umfang möglich, wie sich deren Erhö-
hung pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis 
auswirkt, wenn zwischen dem Vertragsabschluss und 
dem vereinbarten Reiseantritt mehr als vier Monate lie-
gen. Sollte dies der Fall sein, wird der Kunde unverzüg-
lich davon in Kenntnis gesetzt. Eine Preiserhöhung, die 
ab dem 20. Tage vor dem vereinbarten Abreisetermin 
verlangt wird, ist unwirksam. 

Bei einer Preiserhöhung um mehr als 5% des Reise-
preises oder einer erheblichen Änderung einer wesent-
lichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, kostenfrei 
vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme 
an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise zu 
verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, 
eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden 
aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde hat diese 
Rechte unverzüglich nach Zugang der Erklärung durch 
den Reiseveranstalter diesem gegenüber geltend zu 
machen.

5. Rücktritt durch den Reisegast / Umbuchungen / 
Ersatzpersonen
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von 
der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang 
der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter. Dem 
Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu 
erklären.

5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt 
er die Reise nicht an, verliert der Reiseveranstalter den 
Anspruch auf den Reisepreis, kann aber gemäß § 651 
i II BGB eine Entschädigung verlangen. Vorbehaltlich 
einer konkreten Berechnung einer Entschädigung 
nach § 651 i II BGB kann der Reiseveranstalter diesen 
Entschädigungsanspruch unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Gliederung gemäß § 651 i III BGB pau-
schalieren:
Die Rücktrittskosten betragen pro Reisekunde:
bis 46 Tage vor Reiseantritt 20 % des Reisepreises
ab dem 45. bis 30. Tag vor Reiseantritt 30 % des 
Reisepreises
ab dem 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 50 % des 
Reisepreises
ab dem 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 75 % des 
Reisepreises
ab dem 6. Tag vor Reiseantritt 90 % des 
Reisepreises
Als Stichtag für die Berechnung gilt der Zugang der 
Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter.

5.3. Dem Kunden bleibt es unbenommen, dem Rei-
severanstalter nachzuweisen, dass ihm kein oder ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist als die 
geforderte Pauschale.

5.4. Stornierungen von Teilleistungen einer Reise 
(sofern möglich) gelten als Umbuchung.

5.5. Ein Anspruch des Kunden auf Umbuchungen, das 
heißt Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des 
Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts oder des Ortes 
der Rückreise, der Unterkunft, der Beförderungsart 
oder der Fluglinie besteht nicht. Wird auf Wunsch des 
Kunden dennoch eine Umbuchung vorgenommen, 
berechnet der Veranstalter bis 45 Tage vor Reiseantritt 
ein Umbuchungsentgelt von mindestens 30 Euro.

5.6. Umbuchungswünsche, die später als 45 Tage vor 
Reiseantritt erfolgen, können, sofern ihre Durchfüh-
rung überhaupt noch möglich ist, nur nach Rücktritt 
vom Reisevertrag zu den Bedingungen gemäß Punkt 
5.2. und 5.3. und gleichzeitiger Neuanmeldung durch-
geführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswün-
schen, die nur geringfügige Kosten verursachen. 

5.7. Bis zum Reisebeginn kann der Kunde verlangen, 
dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pfl ich-
ten aus dem Reisevertrag eintritt und an der Reise 
teilnimmt. Der Reiseveranstalter kann der Teilnahme 
des Dritten widersprechen, wenn die Ersatzperson 
den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder 
seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behörd-
liche Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein Dritter in 
den Vertrag ein, so haften er und der ursprüngliche Rei-
seteilnehmer dem Reiseveranstalter als Gesamtschuld-
ner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des 
Dritten entstehenden Mehrkosten.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistung
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge 
vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen nicht in Anspruch, hat er keinen Anspruch auf 
anteilige Erstattung des Reisepreises. Der Reiseveran-
stalter wird sich um Erstattung der ersparten Aufwen-
dungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Ver-
pfl ichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche 
Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetz-
liche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. 

7. Rücktritt und Kündigung durch den 
Reiseveranstalter
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor 
Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder 
nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen:

7.1. Bis 21 Tage vor Reiseantritt bei Nichterreichen der 
ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl, wenn in der 
Ausschreibung auf diese hingewiesen wird. In jedem 
Fall ist der Veranstalter dazu verpfl ichtet, den Kunden 
unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die 
Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu 
setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich 
zuzuleiten. Der Kunde erhält den eingezahlten Reise-
preis unverzüglich zurück.

7.2. Ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Kunde die 
Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung 
des Reiseveranstalters nachhaltig stört, oder wenn er 
sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
Kündigt der Reiseveranstalter, behält er den Anspruch 
auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der 
ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 
anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Ver-
wendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung 
erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträ-
gern gutgebrachten Beträge.

8. Aufhebung des Vertrages wegen 
außergewöhnlicher Umstände
8.1. Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht 
vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der 
Reiseveranstalter als auch der Kunde den Vertrag kün-
digen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann der Reise-
veranstalter für die bereits erbrachten oder zur Beendi-
gung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen 
eine angemessene Entschädigung verlangen.

8.2. Weiterhin ist der Reiseveranstalter verpfl ichtet, die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, 
falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den 
Kunden zurückzubefördern. Die Mehrkosten hierfür 
sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Alle ande-
ren Mehrkosten gehen zu Lasten des Reisenden.

9. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften, 
Versicherungen
9.1. Der Reiseveranstalter steht dafür ein, Staatsange-
hörige des Staates, in dem die Reise angeboten wird, 
über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheits-
vorschriften sowie deren eventuelle Änderungen vor 
Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer 
Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Der 
Kunde sollte sich über den die Gesundheitsvorschriften 
hinaus gehenden Infektions- und Impfschutz sowie 
über andere Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig infor-
mieren; ggf. sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. 
Auf allgemeine Informationen, insbesondere bei den 
Gesundheitsämtern, reisemedizinischen Informations-
diensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung wird verwiesen. 

9.2. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die recht-
zeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa 
durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn 
der Kunde den Reiseveranstalter mit der Besorgung 
beauftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter 
die Verzögerung zu vertreten hat.

9.3. Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die 
Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst 
verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung 
von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser 
Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausge-
nommen, wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder 
Nichtinformation des Reiseveranstalters bedingt sind. 

9.4. Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Rei-
serücktrittskostenversicherung bzw. den Abschluss 
eines Versicherungspaketes, sofern Sie privat keine 
Auslandskrankenversicherung abgeschlossen haben.



10. Haftung des Reiseveranstalters

Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfalts-
pfl icht eines ordentlichen Kaufmanns für die gewissen-
hafte Reisevorbereitung, die sorgfältige Auswahl und 
Überwachung der Leistungsträger, die ordnungsge-
mäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiselei-
stungen und die Richtigkeit der Beschreibungen der im 
Katalog angegebenen Reiseleistungen, sofern der Reise-
veranstalter nicht vor Vertragsabschluss eine Änderung 
der Prospektangaben erklärt hat, über die der Kunde 
vor Buchung selbstverständlich informiert wird.

11. Gewährleistung

11.1. Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so 
kann der Kunde Abhilfe verlangen. Der Reiseveran-
stalter kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass er 
eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt. Der Reiseve-
ranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.

11.2. Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen 
Erbringung der Reise kann der Kunde eine entspre-
chende Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Min-
derung). Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzu-
setzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der 
Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert 
gestanden hat. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es 
der Kunde schuldhaft unterlässt, den Mangel unver-
züglich anzuzeigen. 

11.3. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich 
beeinträchtigt und leistet der Reiseveranstalter inner-
halb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann 
der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
den Reisevertrag - in seinem eigenen Interesse und aus 
Beweissicherungsgründen wird Schriftform empfohlen 
- kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Kunden die Reise 
infolge eines wichtigen, dem Reiseveranstalter erkenn-
baren Mangels nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung 
einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, 
wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstal-
ter verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung 
des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Kun-
den gerechtfertigt wird. Der Kunde schuldet dem Rei-
severanstalter den auf die in Anspruch genommenen 
Leistungen entfallenen Teil des Reisepreises.

11.4. Der Kunde kann unbeschadet der Minderung 
oder der Kündigung Schadenersatz wegen Nichter-
füllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise 
beruht auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter 
nicht zu vertreten hat.

11.5. Gepäckverlust und Gepäckverspätung: Schäden 
oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen emp-
fehlen wir dringend unverzüglich an Ort und Stelle 
mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Flug-
gesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in 
der Regel Erstattungen ab, wenn die Schadensanzeige 
nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei 
Gepäckverlust binnen 7 Tagen, bei Verspätung inner-
halb 21 Tagen nach Aushändigung vorzunehmen. Im 
Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehl-
leitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder der ört-
lichen Vertretung des Veranstalters anzuzeigen.

12. Haftungsbeschränkung

12.1. Die vertragliche Haftung des Reiseveran-
stalters für Schäden, die nicht Körperschäden 
sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 
b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Kunden 
entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens 
eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

12.2. Die deliktische Haftung des Reiseveranstalters 
für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reise-
preises beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt 
jeweils je Kunde und Reise. Möglicherweise darüber 
hinausgehende Ansprüche im Zusammenhang mit Rei-
segepäck nach dem Montrealer Übereinkommen blei-
ben von der Beschränkung unberührt. 

12.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungs-
störungen, Personen- und Sachschäden im Zusam-
menhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen 
lediglich vermittelt werden (z.B. Ausfl üge, Sportver-
anstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn 
diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der 
Buchungsbestätigung ausdrücklich als Fremdlei-
stungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie 
für den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reise-
leistungen des Reiseveranstalters sind.

Der Reiseveranstalter haftet jedoch 
a) für Leistungen, welche die Beförderung des 
Kunden vom ausgeschriebenen Ausgangsort 
der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwi-
schenbeförderungen während der Reise und die 
Unterbringung während der Reise beinhalten.
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden 
die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Orga-
nisationspfl ichten des Reiseveranstalters ursächlich 
geworden ist. 

13. Mitwirkunsgspfl icht
13.1. Hinsichtlich der Reiseunterlagen gilt, dass der 
Kunde den Reiseveranstalter zu informieren hat, wenn 
er die erforderlichen Reiseunterlagen (z.B. Hotelvou-
cher, Flugunterlagen) nicht innerhalb der vom Reise-
veranstalter mitgeteilten Zeiten erhält oder wenn die 
Unterlagen und Tickets bezüglich der Daten des Kun-
den (Name, Anschrift, Geburtsdatum) falsche Angaben 
enthalten. Der Kunde ist persönlich für sein rechtzei-
tiges Erscheinen am Abreiseort verantwortlich.

13.2. Der Reisende ist verpfl ichtet, bei aufgetretenen 
Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu 
vermeiden oder gering zu halten.

13.3. Der Reisende ist insbesondere verpfl ichtet, seine 
Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiselei-
tung zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, für 
Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Die Reiselei-
tung ist nicht berechtigt, Aussagen zu Schadenersatzan-
sprüchen zu machen. Falls keine Reiseleitung verfügbar 
ist, ist der Reiseveranstalter an seinem Geschäftssitz zu 
verständigen. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, 
einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf 
Minderung nicht ein.

14. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
14.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbrin-
gung der Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats 
nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise 
gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. 
Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Ein-
haltung der Frist verhindert worden ist. Im eigenen Inte-
resse des Reisenden empfehlen wir für die Anmeldung 
dieser Ansprüche die Schriftform. Wegen der Anmel-
dung von Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen 
bei Gepäck oder Gepäckverlust siehe Ziffer 11.5.

14.2. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651 c bis f 
BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahr-
lässigen Pfl ichtverletzung des Reiseveranstalters oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
des Reiseveranstalters beruhen, verjähren in zwei Jah-
ren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz son-
stiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder  grob 
fahrlässigen Pfl ichtverletzung des Reiseveranstalters 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-
hilfen des Reiseveranstalters beruhen.

14.3. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f 
BGB verjähren in einem Jahr. 

14.4. Die Verjährung nach Ziffer 14.2. und 14.3. beginnt 
mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes 
folgt. 

14.5. Schweben zwischen dem Kunden und dem Rei-
severanstalter Verhandlungen über den Anspruch oder 
die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die 
Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder der Reiseve-
ranstalter die Fortsetzung der Verhandlungen verwei-
gert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach 
dem Ende der Hemmung ein.

15. Informationspfl ichten über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmen
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen 
über die Identität des ausführenden Luftfahrtunterneh-
mens verpfl ichtet den Reiseveranstalter, den Kunden 
über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft 
sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbrin-
genden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung 
zu informieren. Steht bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist der Reiseveran-
stalter verpfl ichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft 
bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrschein-
lich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald der 
Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesellschaft den Flug 
durchführen wird, muss er den Kunden informieren. 
Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesell-
schaft genannte Fluggesellschaft, muss der Reisever-
anstalter den Kunden über den Wechsel informieren. 
Er muss unverzüglich alle angemessenen Schritte ein-
leiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie 
möglich über den Wechsel informiert wird. Die Black 
List der EU (Schwarze Liste) ist auf der Internetseite 
http://air-ban.europa.eu einsehbar.

16. Körperliche Anforderungen
16.1. Die Angaben zu den körperlichen Anforderungen 
bei Wanderungen erfolgen grundsätzlich nach bestem 
Wissen, aber ohne Gewähr, da solche Angaben nicht 
nur subjektiven Einschätzungen unterworfen sind, 
sondern auch durch äußere Umstände, wie vor allem 
Wetterbedingungen, stark beeinfl usst werden. 

16.2. Ist ein Kunde den angegebenen körperlichen 
Anforderungen einer normal verlaufenden Abenteuer-
Reise, Wanderung usw. nicht gewachsen, so hat er das 
selbst zu verantworten. Auf Rücksichtnahme, die eine 
Beeinträchtigung des Reiseverlaufes für Mitreisende 
bedeuten würde, hat er keinen Anspruch.

17. Datenschutz
Die personenbezogenen Daten, die der Kunde dem 
Reiseveranstalter zur Verfügung stellt, werden elek-
tronisch verarbeitet und genutzt, soweit es für die 
Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Reisevertrages mit dem Kunden und für die Kundenbe-
treuung erforderlich ist. Der Reiseveranstalter hält bei 
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten die Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes ein. [Dies gilt auch für alle Daten (Vor- 
und Zuname, Anschrift, Wohnort mit / ohne Anschrift, 
Email-Adresse), die der Kunde dem Reiseveranstalter 
zur Veröffentlichung auf der Teilnehmerliste überlas-
sen hat. Ist der Kunde mit der Veröffentlichung seines 
Namens, seiner Anschrift oder seines Wohnortes mit / 
ohne Anschrift oder seiner Email-Adresse auf der Teil-
nehmerliste nicht einverstanden, so hat er das Recht, 
gegen die Veröffentlichung auf der Teilnehmerliste 
gegenüber dem Reiseveranstalter bei Buchung / Anmel-
dung oder bei Erhalt der Buchungsbestätigung oder 
später zu widersprechen.]

18. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Rei-
severtrages einschließlich dieser Reisebedingungen hat 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages 
zu Folge. 

19. Gerichtsstand
19.1. Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis 
zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter fi n-
det ausschließlich deutsches Recht Anwendung

19.2. Der Kunde kann den Reiseveranstalter nur an 
dessen Sitz verklagen. Der Sitz von Boundless – J.-M. 
Paris ist Berlin.

19.3. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Rei-
senden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, 
es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufl eute 
oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Aus-
land verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Reise-
veranstalters maßgebend.

20. Veranstalter/ Vermittlung von 
Reiseleistungen
Die Reisen, die in den Ausschreibungen des Reisever-
anstalters nicht extra gekennzeichnet sind, werden von 
Boundless – J.-M. Paris veranstaltet. Für diese Reisen 
gelten diese Geschäftsbedingungen. Für alle anderen 
Reisen, die mit dem Namen des durchführenden Ver-
anstalters ausgeschrieben sind, gelten die jeweiligen 
Geschäftsbedingungen des durchführenden Veranstal-
ters. Bei der Vermittlung von einzelnen Reiseleistungen 
gelten die Geschäftsbedingungen der vermittelten 
Leistungsträger. Der Reiseveranstalter gewährleistet 
bei Vertragsabschluss ihre Einsehbarkeit.

Veranstalter:

Boundless
Winsstraße 17
10405 Berlin

Inhaber: Johann-Marcus Paris

Tel.: 030 - 53 21 05 65
Fax: auf Anfrage

Email: mail@boundless-reisen.de
Webseite: www.boundless-reisen.de


